
GZ. RV/2100268/2017

IM NAMEN DER REPUBLIK

Das Bundesfinanzgericht hat durch die Richterin in der Beschwerdesache

BeschwerdeGesbR, über die Beschwerde vom 30.11.2016 gegen den Bescheid der
belangten Behörde Finanzamt Graz-Stadt vom 24.11.2016, betreffend Vorsteuererstattung
2015 zu Recht erkannt: 

 

 

Die Beschwerde wird gemäß § 279 BAO als unbegründet abgewiesen.

Gegen dieses Erkenntnis ist eine Revision an den Verwaltungsgerichtshof nach Art. 133
Abs. 4 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) nicht zulässig.

Entscheidungsgründe

Die Beschwerdeführerin (im Folgenden Bf.) ist ein deutsches Unternehmen.

Am 22.11.2016 brachte die Bf. einen Antrag auf Erstattung von Vorsteuern für das Jahr
2015 ein.

Laut eigenen Angaben ersuchte die Bf. am 18.10.2016 telefonisch um Verlängerung
der (zu diesem Zeitpunkt bereits abgelaufenen) Frist zur Einreichung eines
Erstattungsantrages.

 

Das Finanzamt wies den Antrag am 24.11.2016 als nicht rechtzeitig eingebracht zurück.

 

In der dagegen eingebrachten Beschwerde führte die Bf. aus:

„Am 18.10.2016 bat ich, A, erst telefonisch um eine Fristverlängerung für die
Steuerabgabe 2015 schilderte auch die Umstände der versehentlichen Verspätung. Mir
wurde gesagt, in Härtefällen bekommt man eine Fristverlängerung, dies aber müsste man
schriftlich stellen, was ich per E-Mail am 18.10.2016 tat.

Mir wurde dann am 25.10.2016 (siehe Telekom Verbindungsnachweis) auch eine
telefonische Zusage vom Finanzamt Graz-Stadt gemacht das wir Fristverlängerung bis
05.12.2016 bekommen.
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Ich lege die E-Mail und die Verbindungsnachweise der Telekom bei.“

Gleichzeitig beantragte der Bf. eine Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand über die
aktenkundig nicht abgesprochen wurde.

 

Die abweisende Beschwerdevorentscheidung begründete das Finanzamt
folgendermaßen:

„Laut Rückmeldung der deutschen Finanzverwaltung wurden die betreffenden Anträge für
2015 mit 22.11.2016 (und somit verspätet) in Deutschland eingebracht.

Da es sich bei der gesetzlich geregelten Frist (30.09. lt. Richtlinie der EU) um eine nicht
verlängerbare Fallfrist handelt, gibt es hierbei keinen (Ermessens-)Spielraum oder die
Möglichkeit einer Fristverlängerung.“

 

Im Vorlageantrag wiederholte die Bf. ihr Vorbringen. Ihr sei zugesichert worden, dass
in Härtefällen eine Fristverlängerung möglich sei. Die Frist sei ihm in einem erneuten
Telefonat am 25.10.2016 vom Finanzamt Graz-Stadt bis 5.12.2016 verlängert worden.

 

Rechtslage

 

Verfahren für die Erstattung der abziehbaren Vorsteuern,    BGBl. Nr. 279/1995    idF  
BGBl. II Nr. 389/2010

 

Art 1 § 3: Erstattungsverfahren für im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässige
Unternehmer

(1) Der im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmer hat den
Erstattungsantrag auf elektronischem Weg über das in dem Mitgliedstaat, in dem er
ansässig ist, eingerichtete elektronische Portal zu übermitteln. Der Antrag ist binnen neun
Monaten nach Ablauf des Kalenderjahres zu stellen, in dem der Erstattungsanspruch
entstanden ist. In dem Antrag hat der Unternehmer den zu erstattenden Betrag selbst
zu berechnen. Der Erstattungsantrag gilt nur dann als vorgelegt, wenn er alle in
den Art. 8, 9 und 11 der Richtlinie 2008/9/EG des Rates vom 12. Februar 2008 zur
Regelung der Erstattung der Mehrwertsteuer gemäß der Richtlinie 2006/112/EG an
nicht im Mitgliedstaat der Erstattung, sondern in einem anderen Mitgliedstaat ansässige
Steuerpflichtige (ABl. Nr. L 44 S. 23) festgelegten Angaben enthält. Die Abgabenbehörde
kann zusätzliche Informationen anfordern, welche auch die Einreichung des Originals oder
einer Durchschrift der Rechnung oder des Einfuhrdokumentes umfassen können. Diese
Anforderung kann auch mit E-Mail erfolgen. Die Zustellung des E-Mails gilt mit dessen
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Absendung als bewirkt, ausgenommen der Antragsteller weist nach, dass ihm das E-Mail
nicht zugestellt worden ist.

(…)

 

3. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand.

§ 308. (1) Gegen die Versäumung einer Frist (§§ 108 bis 110) oder einer mündlichen
Verhandlung ist auf Antrag der Partei, die durch die Versäumung einen Rechtsnachteil
erleidet, die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu bewilligen, wenn die Partei
glaubhaft macht, daß sie durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis
verhindert war, die Frist einzuhalten oder zur Verhandlung zu erscheinen. Daß der
Partei ein Verschulden an der Versäumung zur Last liegt, hindert die Bewilligung der
Wiedereinsetzung nicht, wenn es sich nur um einen minderen Grad des Versehens
handelt.

(3) Der Antrag auf Wiedereinsetzung muss binnen einer Frist von drei Monaten nach
Aufhören des Hindernisses bei der Behörde (Abgabenbehörde oder Verwaltungsgericht),
bei der die Frist wahrzunehmen war bzw. bei der die Verhandlung stattfinden sollte,
eingebracht werden. Bei Versäumnis einer Beschwerdefrist (§ 245) oder einer Frist zur
Stellung eines Vorlageantrages (§ 264) gilt § 249 Abs. 1 dritter Satz sinngemäß. Im
Fall der Versäumung einer Frist hat der Antragsteller spätestens gleichzeitig mit dem
Wiedereinsetzungsantrag die versäumte Handlung nachzuholen.

(4) Wenn die Zuständigkeit zur Abgabenerhebung auf eine andere Abgabenbehörde
übergegangen ist, kann der Antrag unter gleichzeitiger Nachholung der versäumten
Handlung auch bei der Abgabenbehörde eingebracht werden, die im Zeitpunkt der
Antragstellung zur Abgabenerhebung zuständig ist.

 

§ 310. (1) Die Entscheidung über den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
obliegt der Behörde, bei der die versäumte Handlung vorzunehmen war.

(2) Wenn die Zuständigkeit zur Abgabenerhebung auf eine andere Abgabenbehörde
übergegangen ist, steht die Entscheidung über den Antrag auf Wiedereinsetzung der
zuletzt zuständig gewordenen Abgabenbehörde zu.

(3) Durch die Bewilligung der Wiedereinsetzung tritt das Verfahren in die Lage zurück,
in der es sich vor dem Eintritt der Versäumung befunden hat. Soweit die versäumte
Handlung erst die Einleitung eines Verfahrens zur Folge gehabt hätte, ist durch die
Bewilligung der Wiedereinsetzung die ursprünglich versäumte Handlung als rechtzeitig
vorgenommen anzusehen.

 

Das BFG hat erwogen
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Gemäß  § 3 Abs. 1 der Verordnung des Bundesministers für Finanzen, mit der ein
eigenes Verfahren für die Erstattung der abziehbaren Vorsteuern an ausländische
Unternehmer geschaffen wird , BGBl. 279/1995 idF BGBl. II 222/2009 ab 1.1.2010, hat
der im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmer den Erstattungsantrag auf
elektronischem Weg über das in dem Mitgliedstaat, in dem er ansässig ist, eingerichtete
elektronische Portal zu übermitteln. Der Antrag ist binnen neun Monaten nach Ablauf
des Kalenderjahres zu stellen, in dem der Erstattungsanspruch entstanden ist. In dem
Antrag hat der Unternehmer den zu erstattenden Betrag selbst zu berechnen. Der
Erstattungsantrag gilt nur dann als vorgelegt, wenn er alle in den Art. 8, 9 und 11 der
Richtlinie 2008/9/EG des Rates vom 12. Februar 2008 zur Regelung der Erstattung
der Mehrwertsteuer gemäß der Richtlinie 2006/112/EG an nicht im Mitgliedstaat der
Erstattung, sondern in einem anderen Mitgliedstaat ansässige Steuerpflichtige (ABl. Nr. L
44, S. 23) festgelegten Angaben enthält.

Im beschwerdegegenständlichen Fall endete die Frist zur elektronischen Einbringung
der Vorsteuererstattungsanträge für den Erstattungszeitraum 2015 gemäß § 3 Abs. 1 der
Verordnung am 30. September 2016.

Nach der Aktenlage und unbestritten ist der elektronische Antrag auf Vorsteuererstattung
verspätet, nämlich mit 22.11.2016, gestellt worden.

Die objektive Tatsache der verspäteten elektronischen Antragstellung steht
im vorliegenden Fall außer Streit und bedingt eine Zurückweisung. Nach dem
Verordnungstext wird keinerlei Fristüberschreitung toleriert und enthält die Verordnung
hinsichtlich dieser Frist keinen Ermessensspielraum. Es liegt hier eine gesetzlich normierte
Fallfrist vor.

Gemäß  § 110 Abs. 1 BAO  können gesetzlich festgelegte Fristen - wenn nicht
ausdrücklich anderes bestimmt ist - nicht geändert werden. Gesetzlich festgelegte
Fristen sind solche, deren Dauer in Gesetzen oder in Verordnungen festgelegt ist. Die
Verordnung BGBl. Nr. 279/1995 (auch idF BGBl. II 222/2009) sieht keine Möglichkeit zur
Verlängerung der in ihrem § 3 Abs. 1 genannten Frist vor (vgl. dazu VwGH vom 25.4.2002,
2000/15/0032 ).

Der von der Bf. angesprochene Umstand, dass sie aufgrund eines Telefonats von
einer Verlängerung der Frist ausgegangen ist, kann im Vorsteuererstattungsverfahren
keine Berücksichtigung finden, da § 3 der Verordnung ausschließlich auf die objektive
Tatsache der Fristversäumnis abstellt. Die Versäumnis allein bedingt den Verlust
des Anspruches auf Erstattung der Vorsteuern (vgl. schon Haunold/Widhalm,
Vorsteuererstattungsverfahren für ausländische Unternehmer, ÖStZ 1995, 235, noch zur
alten Rechtslage, welche sich aber hinsichtlich der Fallfrist im Zusammenhang mit der
elektronischen Antragseinbringung nicht geändert hat).

Auch die gemeinschaftsrechtlichen Bestimmungen rechtfertigen keine andere
Betrachtungsweise. Der österreichische Verordnungsgeber hat durch die Verordnung
des Bundesministers für Finanzen betreffend die Änderung der Verordnung, mit der
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ein eigenes Verfahren für die Erstattung der abziehbaren Vorsteuern an ausländische
Unternehmer geschaffen wird, BGBl. II 222/2009, ausgegeben am 13. Juli 2009, die
Richtlinie 2008/9/EG des Rates vom 12. Februar 2008, ABl. L 44/23, zur Regelung der
Erstattung der Mehrwertsteuer gemäß der Richtlinie 2006/112/EG an nicht im Mitgliedstaat
der Erstattung, sondern in einem anderen Mitgliedstaat ansässige Steuerpflichtige,
umgesetzt.

Artikel 7 der Richtlinie 2008/9/EG lautet: „Um eine Erstattung von Mehrwertsteuer im
Mitgliedstaat der Erstattung zu erhalten, muss der nicht im Mitgliedstaat der Erstattung
ansässige Steuerpflichtige einen elektronischen Erstattungsantrag an diesen Mitgliedstaat
richten und diesen in dem Mitgliedstaat, in dem er ansässig ist, über das von letzterem
Mitgliedstaat eingerichtete elektronische Portal einreichen. Nach Artikel 15 der Richtlinie
2008/9/EG muss der Erstattungsantrag dem Mitgliedstaat, in dem der Steuerpflichtige
ansässig ist, spätestens am 30. September des auf den Erstattungszeitraum folgenden
Kalenderjahres vorliegen.“

Diese Bestimmungen sind für die Mitgliedstaaten verbindlich. Mit ihnen wäre es nicht
vereinbar, wenn die Frist des § 3 Abs. 1 der Verordnung individuell verlängert werden
könnte (vgl. VwGH 25.04.2002,  2000/15/0032  zur insoweit vergleichbaren alten
Rechtslage), bzw. ein verspätet eingereichter Antrag als rechtzeitig gewertet werden
würde (in diesem Sinne auch die Judikatur des BFH vom 21.10.1999, V R 76/98 noch zur
alten, hinsichtlich des Vorliegens von Fallfristen vergleichbaren Rechtslage).

Wie schon angesprochen, lässt die diesbezügliche, richtlinienkonform umgesetzte
innerstaatliche Verordnungsbestimmung den Finanzbehörden für die Ausübung von
billigem Ermessen keinerlei Spielraum und enthält die Verordnung selbst für die
Berücksichtigung von (fehlenden) Verschuldensmomenten keine geeignete Grundlage.

 

Zur Beseitigung von Rechtsnachteilen, die die Partei durch die Versäumung einer Frist
erleidet, ist bei Vorliegen der dort normierten Voraussetzungen das Rechtsinstitut der
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gemäß  § 308 BAO  vorgesehen.

Über diesen Antrag der Bf. war jedoch im beschwerdegegenständlichen Fall durch das
BFG nicht zu entscheiden.

 

Es konnte daher aufgrund der eindeutigen Rechtslage und der Spruchpraxis des
Verwaltungsgerichtshofes nur wie im Spruch ersichtlich entschieden werden,
insbesondere im Hinblick auf den Umstand, dass die Gesetzeslage hier auch
dem Bundesfinanzgericht keine Entscheidung nach billigem Ermessen ermöglicht.

 

Zulässigkeit einer Revision
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Gegen ein Erkenntnis des Bundesfinanzgerichtes ist die Revision zulässig, wenn sie
von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt,
insbesondere weil das Erkenntnis von der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts-
hofes abweicht, eine solche Rechtsprechung fehlt oder die zu lösende Rechtsfrage in der
bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nicht einheitlich beantwortet
wird.

im Beschwerdefall ist die Rechtslage eindeutig und die Entscheidung des BFG weicht
nicht von der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ab. daher ist eine Revision
nicht zulässig.

 

 

Graz, am 13. Februar 2018

 


